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RS OGH 1980/3/19 1Ob6/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1980

Norm

KFG 1967 §74 Abs3

Rechtssatz

Eine Androhung der Entziehung des Führerscheines ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen für die Entziehung des

Führerscheines selbst gegeben sind. Sie setzt den bereits eingetretenen Verlust der Verkehrszuverlässigkeit voraus.

Entscheidungstexte

1 Ob 6/80
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